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Gesetzgebungs-Agenda 2002/2
Lic. iur. Rainer Zigerlig*/Lic.iur. Agostino Cozzio**/Eric Hess, Fürsprecher***

Ab der vorliegenden Nummer wird die Gesetzgebungs-Agenda durch einen internationalen Teil ergänzt, in welchem
die Entwicklungen und Tendenzen im Bereich des internationalen Steuerrechts der Schweiz und insbesondere auf
dem Gebiete der schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen dargestellt werden. Diese Ausgabe enthält – ge-
wissermassen als «Einstieg» – den Stand per 1. Januar 2002 und die Entwicklungen in den ersten drei Monaten dieses
Jahres.
Die wichtigsten Bestimmungen neu paraphierter Abkommens- und Protokollentwürfe werden jeweils im Rahmen der Be-
richterstattung über die Unterzeichnung vorgestellt. Um den Umfang dieses «Einstiegs» in Grenzen zu halten, wird eine
Kurzdarstellung des wesentlichen Inhalts der im jetzigen Zeitpunkt zwar unterzeichneten, aber noch nicht in Kraft getrete-
nen Abkommen anlässlich der Berichterstattung über das Inkrafttreten erfolgen.
Nach Bedarf wird in künftigen Ausgaben auch über andere bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen und Entwicklun-
gen mit steuerlicher Relevanz informiert werden.
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1 Bund

1.1 Familienbesteuerung

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Stän-
derates (WAK-S) gibt ihre Modelle zur Ehegatten- und
Familienbesteuerung als ersten Bestandteil des Steuer-
paketes 2001 bei den Kantonen in die Vernehmlassung.
Diese soll im Sommer abgeschlossen sein und einen
Varianten entscheid der WAK-S ermöglichen. Die defini -
tiven An träge der WAK-S sollen alsdann in der Herbst-
session im Ständerat behandelt werden. Laut gegenwär-
tigem Fahrplan kommt die Vorlage in der Wintersession
2002 noch einmal in den Nationalrat. Mit diesem Zeit-
plan könn te, was die  direkte Bundessteuer betrifft, die
revidierte Familienbesteuerung frühestens am 1. Januar
2004 in Kraft treten.

Gegenüber der Nationalratsvorlage sollen die von der
WAK-S vorgeschlagenen Änderungen den Miss brauchs -
 risiken vorbeugen und die Vorgaben einer zivilstandsun-
abhängigen Besteuerung stärker berücksichtigen. Die
Reform der Familienbesteuerung, welche der National-
rat im Rahmen des Steuerpaketes angenommen hat, sieht
für die direkte Bundessteuer insbesondere vor, dass das
steuerbare Gesamteinkommen eines Ehepaares durch
1,9 geteilt wird (Teilsplitting). Damit soll die aufgrund
der Steuerprogression gegenüber Konkubinatspaaren
entstehende Ungerechtigkeit behoben werden. Damit
diese Massnahme nicht ihrerseits zu einer Ungleichbe-
handlung gegenüber Alleinstehenden führt, sieht der
vom Nationalrat verabschiedete Entwurf für diese einen
Abzug von Fr.11 000.– vor (Haushaltsabzug). Für die
WAK-S enthält der vom Nationalrat vorgeschlagene
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Haushaltsabzug ein zu grosses Miss brauchs risiko: Kon-
kubinatspaare – wie auch Partner anderer Wohngemein-
schaften – können vorgeben, nicht im selben Haushalt zu
leben und so diesen Abzug ohne weiteres miss bräuchlich
geltend machen, da es den Steuerbehörden nur be-
schränkt möglich ist zu überprüfen, ob die betreffenden
Personen in demselben Haushalt leben. 

In die Vernehmlassung gelangen zwei Varianten. Die ei-
ne sieht ein Teilsplitting mit einem Divisor für das
Ehegatten einkommen von 1,5, einen Haushaltsabzug
Alleinstehender von Fr. 3000.– und einen Zweiver -
dienerabzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten 
von 35% des kleineren Einkommens (höchstens
Fr. 24 000.–) vor. Die zweite Va riante sieht einen Divisor
von 1,7, einen Haushaltsabzug Alleinstehender von
Fr. 4000.– und einen Zweiverdienerabzug von 25% des
kleineren Einkommens (höchstens Fr. 10 000.–) vor. 

Die weiteren im Gesetzesentwurf vorgesehenen Abzüge
(Kinderabzug, Betreuungskosten usw.) werden – mit
Ausnahme des allgemeinen Abzugs von Fr.1400.–, der
gestrichen werden soll – gemäss Beschluss des National-
rates übernommen. Nach Ansicht der WAK-S ermögli-
chen diese beiden Varianten eine neutralere Besteuerung
der verschiedenen Lebensformen (Ehe paare, Kon ku bi -
nats  paare, Alleinstehende) als die Vorlage des National-
rates.

1.2 Wohneigentumsbesteuerung

Die Vorlage über den Systemwechsel bei der Besteuerung
des (selbstgenutzten) Wohneigentums – weiterer Be-
standteil des Steuerpaketes 2001 – ist von der WAK-S bis
zum Redaktionsschluss noch nicht behandelt worden.

1.3 Unternehmenssteuerreform II

Mit dem Projekt Unternehmenssteuerreform II sollen
ausgewählte Ergebnisse des Berichtes der Expertenkom-
mission Rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung
(ERU), der Ende Juni 2001 abgeliefert wurde1, in norma-
tive Bestimmungen umgesetzt werden. In der Zwi-
schenzeit hat eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
entsprechende Vorschläge ausgearbeitet. Diese umfas-
sen im Wesentlichen die Einführung des Teilbesteue-
rungsverfahrens (für Erträge und Gewinne) bei qualifi-
zierenden Beteiligungen sowie eine privilegierte Be-
steuerung der Liquidationsgewinne bei definitiver Auf-
gabe der selbständigen Erwerbstätigkeit ab einem be-
stimmten Alter oder infolge Invalidität. Vor der defini -

tiven Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage sollen
nunmehr die Kantone sowie die interessierten Verbände
und Berufsgruppen in Informationsveranstaltungen zu
den entsprechenden Vorschlägen angehört werden. Die
Vernehmlassungsvorlage kann allenfalls auf den Herbst
2002 erwartet werden. 

1.4 Vereinheitlichung der zeitlichen Bemes-
sung der direkten Steuern der natürli-
chen Personen 

Am 9. Januar 2002 hat der Bundesrat, gestützt auf
Art. 219 DBG und Art.70 StHG, den eidgenössischen
Räten einen Bericht über die Vereinheitlichung der zeit-
lichen Bemessung der direkten Steuern der natürlichen
Personen unterbreitet.2 In diesem Bericht stellt der Bun-
desrat fest, dass bereits heute die meisten Kantone auf
die Gegenwartsbemessung umgestellt haben. Ab dem
Jahr 2003 wird diese Umstellung für die kantonalen und
die direkten Bundessteuern voraussichtlich in allen Kan-
tonen abgeschlossen sein. Dementsprechend beantragt
der Bundesrat, die Bemessung der Steuern der natür -
lichen Personen im Sinne der einjährigen Postnumeran-
dobesteuerung mit Gegenwartsbemessung zu verein-
heitlichen. Hierfür sind DBG und StHG anzupassen. Da-
bei wird nach Auffassung des Bundesrates zu prüfen
sein, ob gewisse materielle Fragen zusätzlich auf Geset-
zesstufe geregelt werden sollten. Der Bundesrat hält eine
Vereinheitlichung der zeitlichen Bemessung für die Ein-
kommens- und Vermögenssteuern auf Gesetzesstufe ab
der Steuerperiode 2005 für realistisch.

1.5 Einheitliche und kohärente Behandlung
im Steuer- und im Sozialversicherungs-
abgaberecht

Eine unter diesem Titel von der Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N) einge-
reichte und von den eidgenössischen Räten gutgeheisse-
ne Motion strebt eine einheitliche Regelung des Status
der selbständigen Erwerbstätigkeit im Steuerrecht (na-
mentlich Mehrwertsteuer und direkte Bundessteuer) und
im Sozialversicherungsabgaberecht an. Namentlich sol-
len die Anträge auf Anerkennung als selbständigerwer-
bende Person von einer einzigen Stelle innerhalb nützli-
cher Frist für alle Aufgabenbereiche behandelt werden.
Die notwendigen Vorbereitungsarbeiten wurden einer
interdepartementalen Arbeitsgruppe übertragen, deren
Bericht vom Bundesrat mit Beschluss vom 14. Novem-
ber 2001 genehmigt wurde. Nach den Erkenntnissen der

1 S. Ruedi Baumann, Zum Bericht der Expertenkommission
Rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung (ERU), in
FStR 2002, 63 ff.; Xavier Oberson, Fondements et perspectives
d’une imposition des entreprises neutre quant à la forme

(«Rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung»), in: ASA
70 (2001/02), 257 ff.

2 BBl 2002 2181 ff.
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Arbeitsgruppe ist es Aufgabe der rechtsanwendenden
Gerichts- und Verwaltungsbehörden, eine bestimmte
Tätigkeit als selbständig oder unselbständig zu qualifi-
zieren. Dabei haben sie den Zielsetzungen der in Be-
tracht fallenden Rechtsgebiete Rechnung zu tragen.
Dem Sozialversicherungsrecht kommt primär die Funk-
tion des Versicherungsschutzes zu. Die Regeln des Steu-
errechtes dienen in erster Linie dazu, den Gemeinwesen
die notwendigen finanziellen Mittel zu verschaffen, und
das Obligationenrecht verfolgt mit den Regeln, welche
den Arbeitsvertrag ordnen, das Ziel des Arbeitnehmer-
schutzes. Trotz dieser unterschiedlichen Zielsetzungen
unterscheiden sich die Abgrenzungskriterien der Recht-
sprechung in diesen Rechtsgebieten nur geringfügig. 

Der Bundesrat hat in seinem Bericht drei Lösungsvarian-
ten vorgeschlagen. In zwei von drei Möglichkeiten
könnte eine unabhängige Drittstelle als Verfügungs-
oder als Rekursinstanz fungieren. In einer dritten Varian-
te wird die Schaffung einer Ombudsstelle vorgeschla-
gen, deren Realisierung vom Bundesrat empfohlen wird.
Demgegenüber hat die WAK-N an ihrer Sitzung vom
11. Februar 2002 die Ausarbeitung einer Vorlage ver-
langt, welche die Einrichtung einer neuen Rekursinstanz
vorsieht, die auf Beschwerde hin über die Frage der
Selbständigkeit einer Erwerbstätigkeit zu entscheiden
hätte. Gleichzeitig sollen die Kriterien für die selbstän-
dige Erwerbstätigkeit in einer Legaldefinition festgelegt
werden. Die Vorlage für ein entsprechendes Bundesge-
setz wird gegenwärtig auf Verwaltungsebene ausgear-
beitet. 

2 Kantone

2.1 Basel-Stadt

Volksinitiative «Reduktion der Steuerunterschiede im
Kanton Basel-Stadt»: Diese Initiative verlangt eine Be-
grenzung der Steuerunterschiede zwischen der Stadt und
den Landgemeinden auf insgesamt maximal 5%. 

Volksinitiative «Stopp der Steuerspirale»: Diese Initiative
verlangt eine Senkung der Einkommenssteuer schrittwei-
se um 4% bis 8% und der Vermögenssteuer um 9‰ bis
16‰ (unter Herabsetzung des Maximalsatzes von 9‰ auf
7,5‰) sowie die Erhöhung der Vermögenssteuer-Freibe-
träge um Fr. 50 000.– für in ungetrennter Ehe Lebende so-
wie für Personen, die für den Unterhalt von in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Kindern aufkommen, und
Fr. 25 000.– für alle übrigen Steuerpflichtigen.

Mit Ratschlag Nr. 9076 unterbreitete der Regierungsrat
dem Grossen Rat zu beiden Volksbegehren je einen Ge-
genvorschlag, die vom Grossen Rat im Wesentlichen
übernommen wurden. Über Volksinitiative sowie Ge-

genvorschläge wird am 2. Juni 2002 an der Urne ent-
schieden. Der Gegenvorschlag zur Steuerstopp-Initia -
tive sieht die lineare Reduktion der Einkommenssteuer
um 5,5% vor. Bei der Vermögenssteuer wird eine Sen-
kung um 10% und eine Reduktion des Maximalsatzes
von 9‰ auf 8‰ vorgeschlagen. Die Kinderabzüge sol-
len von Fr. 5200.– auf Fr. 6500.– pro Kind und für Ein-
kommen unter Fr. 70 000.– abgestuft bis auf Fr. 9000.–
erhöht werden. Die Initiativen verlangen eine Reduktion
der Einkommenssteuer (lineare Senkung um 5% in zwei
Schritten) und der Vermögenssteuer (lineare Senkung
um 10%), eine Erhöhung der Kinderabzüge (von
Fr. 5200.– auf Fr. 6500.– pro Kind), eine Erhöhung des
kantonalen Steuerschlüssels für die Landgemeinden
(von 50% auf 60% der Kantonssteuer) sowie die Ein-
führung eines Steuerfusses für die Landgemeinde Rie-
hen (kein eigener Steuertarif mehr). Bei der Erhöhung
des kantonalen Steuerschlüssels sieht der Gegenvor-
schlag eine Befristung auf fünf Jahre vor.

Volksinitiative für familienfreundliche Erbschafts -
steuer: Sie verlangt die Befreiung der Nachkommen von
der Erbschafts- und Schenkungssteuer (Abstimmungs-
termin noch nicht festgelegt).

Nebst diesen drei Volksinitiativen, die zur Zeit hängig
sind, befinden sich verschiedene parlamentarische An-
züge (Vorstösse) beim Regierungsrat oder bei der Gross -
ratskommission WAK in Bearbeitung:
– Einführung des Vollsplittings bei der Ehegattenbe-

steuerung;
– Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Alleiner-

zieherabzugs;
– steuerliche Entlastungen für Elternpaare mit Kin-

dern;
– Kinderabzug direkt vom Steuerbetrag (Familienbo-

nus);
– Straffung der Einkommenssteuertarife bzw. der Ver-

mögenssteuertarife;
– tarifliche Besserstellung der hetero- und homosexu-

ellen Konkubinatspaare bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuer.

2.2 Genf

Per 1. Januar 2002 trat das neue Gesetz über das Steuer-
verfahren und das Steuerstrafrecht vom 2. Oktober 2001
in Kraft. Dieses sowohl horizontal als auch vertikal stark
harmonisierte Gesetz sieht u.a. verlängerte Verjährungs-
und Verwirkungsfristen vor. Des Weiteren wurde die
Möglichkeit abgeschafft, die Steuererklärung durch ei-
nen Vertreter unterzeichnen zu lassen.

Im Zuge des Wechsels von der Pränumerando- zur Post-
numerandobesteuerung hat der Staatsrat am 28. Novem-
ber 2001 ein Übergangsreglement betreffend den Bezug
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der steuerlichen Ratenzahlungen (acomptes provi-
sionnels) verabschiedet. Dieses hat in erster Linie zum
Ziel, die steuerliche Behandlung der natürlichen Perso-
nen im Bereiche der Ausgleichs- (zulasten des Steuer-
pflichtigen) und der Vergütungszinsen (zugunsten des
Steuerpflichtigen) zu präzisieren. 

2.3 Glarus

Mit dem Ziel der Entlastung niedriger Einkommen so-
wie vor dem Hintergrund der Vollbesteuerung der
AHV/IV-Renten ab dem Jahr 2001 und der neuen BVG-
Renten ab dem Jahr 2002 hat der Landrat (Grosser Rat)
in erster Lesung folgende Änderungen des Steuergeset-
zes vom 7.Mai 2000 beschlossen: 
– Soweit deren steuerbares Vermögen Fr. 300 000.–

nicht übersteigt, können AHV/IV-Rentner (sowie
Alleinstehende, die mit Kindern zusammenleben)
folgende Abzüge vornehmen: Fr. 4500.– bis zu ei-
nem Nettoeinkommen von Fr. 20 000.–, Fr. 3500.–
bei einem Nettoein kommen von Fr. 20 001.– bis
Fr. 25 000.–, Fr. 3000.– bei einem Nettoeinkommen
von Fr. 25 001.– bis Fr. 35 000.–. Gemeinsam steuer-
pflichtige Ehegatten können diesen Abzug nur ein-
mal beanspruchen.

– Die Einkommenssteuer (Grundtarif) beträgt neu: bis
zu einem Einkommen von Fr. 8000.– keine Einkom-
menssteuer und Fr. 6.– für je weitere Fr. 100.–, für
Fr. 12 500.– Einkommen Fr. 270.– Einkommens-
steuer und Fr. 10.– für je weitere Fr. 100.–, für
Fr. 20 000.– Einkommen Fr. 1020.– Einkommens-
steuer und Fr. 13.60 für je weitere Fr. 100.–.

– Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe leben, sowie für verwitwete, gerichtlich
oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und
ledige Steuerpflichtige, die allein mit Kindern zu-
sammenleben, beträgt die Einkommenssteuer (Ver-
heiratetentarif): bis zu einem Einkommen von
Fr. 13 000.– keine Einkommenssteuer und Fr. 6.– für
je weitere Fr. 100.–, für Fr.16 000.– Einkommen
Fr. 180.– und Fr. 8.– für je weitere Fr. 100.–.

Über diese Änderungsvorschläge befindet im Mai 2002
die Landsgemeinde.

2.4 Jura

In Ausführung der Initiative «Für angemessene Vermö-
genssteuer- und Mietwerte sowie eine vernünftige und
Anreize schaffende Besteuerung des Grundeigentums»
hat der Kantonsrat mit Beschluss vom 21. Dezember
2001 den Grundsatz der Ermittlung von vorsichtigen und
mässigen Vermögenssteuer- und Mietwerten in das
 Steuergesetz eingefügt und gleichzeitig eine allgemeine
Senkung der Vermögenssteuerwerte der Liegenschaften
um 7,5% und der Mietwerte um 5% beschlossen. Dage-

gen haben die Initianten Rekurs beim Verfassungsge-
richtshof des Kantonsgerichtes eingereicht, da damit
nach ihrer Auffassung die Begehren der Initiative nicht
erfüllt werden. Über den Rekurs ist gegenwärtig noch
nicht entschieden.

Am 20. Februar 2002 sind im Grossen Rat zwei Motionen
eingereicht worden. Die eine verlangt, dass die Kompe-
tenz zur Festlegung der Grundsätze für die Ermittlung der
Mietwerte von der Regierung auf den Kantonsrat übertra-
gen wird; die andere zielt darauf ab, die Kosten von Au-
pair-Mädchen als Betreuungskosten zu qualifizieren.

Im Rahmen des Projektes «Jura Pays Ouvert», dessen
Ziel die Steigerung der Attraktivität des Kantons ist, ha-
ben sowohl Regierung als auch Parlament ihren Willen
bekundet, auf eine Senkung der Steuerbelastung im Kan-
ton hinzuarbeiten.

2.5 Neuenburg

Eine von der Handels- und Industriekammer des Kan-
tons Neuenburg lancierte Volksinitiative verlangt die
Reduktion der Einkommenssteuern der natürlichen Per-
sonen um 12% (in drei Jahresschritten von je 4%) und
eine Reduktion der Gewinnsteuern der juristischen Per-
sonen um 25%.

Der Vorstoss liegt derzeit bei der Regierung, die an-
gekündigt hat, dem Grossen Rat im Herbst 2002 eine ent-
sprechende Gesetzesrevision zu unterbreiten.

2.6 Solothurn

Der Entwurf für eine Teilrevision des Gesetzes über die
Staats- und Gemeindesteuern enthält als wichtigste Än-
derungsvorschläge für natürliche Personen:
– Reduktion der Einkommenssteuer für Personen mit

hohem Einkommen (maximaler Steuersatz von bis-
her 11,8% auf 11%);

– Erhöhung des Kinderabzuges um 25%;
– Erhöhung der übrigen Sozialabzüge im Rahmen der

Teuerung;
– leichte Anhebung der Besteuerung von Kapitalleis -

tungen aus beruflicher Vorsorge;
– Senkung der Maximalbelastung bei der Vermögens-

steuer um rund 10%.

Wichtigste Änderungsvorschläge für juristische Perso-
nen:
– Einführung einer grundsätzlich proportionalen

 Gewinnsteuer; 
– Senkung des maximalen Steuersatzes von knapp

11% auf 9%, wobei die ersten Fr. 100 000.– Gewinn
nur zum Satz von 5% besteuert werden sollen;

– Reduktion der Kapitalsteuer in zwei Schritten von
bisher 1,8 ‰ auf 1,2 ‰.
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Wesentliche übrige Änderungsvorschläge:
– Sämtliche Gewinne aus gewerbsmässigem Liegen-

schaftshandel sollen mit der Grundstückgewinn-
steuer als Objektsteuer erfasst werden. Diesen auf
eine überwiesene Motion zurückgehenden Vor-
schlag lehnt die Regierung aber ab.

– Die Grundstückgewinnsteuer soll neu mit einem ge-
setzlichen Pfandrecht gesichert werden. 

– Verluste von schweizerischen Unternehmen aus aus-
ländischen Betriebsstätten sollen bei der Ermittlung
des steuerbaren Gewinns übernommen, aber wieder
zurückbelastet werden, wenn die ausländische Be-
triebsstätte später Gewinne erzielt. 

– Die Frage des Steueraufschubs in jenen Fällen, in
denen eine bisher ordentlich besteuerte Gesellschaft
neu ein Steuerprivileg in Anspruch nimmt, wird um-
fassender geregelt und die Nachbesteuerung von
stillen Reserven zeitlich auf 10 Jahre limitiert.

– Die Verjährung wird entsprechend dem Recht der di-
rekten Bundessteuer neu geregelt.

– Das Steuerregister soll wieder öffentlich zugänglich
gemacht werden, indem alle Einwohner des Kantons
sowie andere Personen, die ein Interesse nachwei-
sen, Auszüge aus dem Register beziehen können.

2.7 Tessin

Am 6. Juli 2001 hat der Regierungsrat die Botschaft mit
der Gesetzesrevision für den Übergang zur Gegenwarts-
bemessung der natürlichen Personen (ab Jahr 2003) ge-
nehmigt. Die parlamentarische Beratung ist im Gang,
und ein Entscheid der Legislative ist im Spätfrühling
2002 zu erwarten. Diese Gesetzesrevision enthält auch
Vorschläge zur Reduktion der Steuerbelastung für natür-
liche und juristische Personen: 
– Zusätzlicher Abzug für Steuerpflichtige ohne

Beiträge an die zweite und dritte Säule (von
Fr. 4000.– für verheiratete Personen bzw. Fr. 2000.–
für die übrigen Steuerpflichtigen) und für die Einla-
gen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, Kran-
ken- und Unfallversicherungen sowie für die Zinsen
von Sparkapitalien;

– Erhöhung des Abzuges für minderjährige oder in der
beruflichen Ausbildung stehende Kinder sowie für
unterstützungsbedürftige Personen (von Fr. 8000.–
auf Fr. 9000.–);

– Erhöhung des Maximalabzuges für im Studium be-
findliche Kinder (von Fr. 5600.– auf Fr. 12 000.–);

– Erhöhung des Abzuges bei Erwerbstätigkeit beider
Ehegatten (von Fr. 4400.– auf Fr. 7000.–);

– Halbierung des Kapitalsteuersatzes der juristischen
Personen von 2‰ auf 1‰.

2.8 Zürich

Im Zusammenhang mit den hängigen Vorstössen zum
Grundsteuerrecht lehnt der Regierungsrat bei der Be-
steuerung der Grundstückgewinne einen Übergang zum
dualistischen System ab, da dies mit zu grossen Ausfäl-
len für die Gemeinden verbunden wäre. (Im Kanton
Zürich wird die Grundstückgewinnsteuer ausschliess-
lich als Steuer der politischen Gemeinden erhoben.) Zu-
dem lehnt der Regierungsrat die Abschaffung der Hand -
änderungssteuer ab. (Auch diese wird als Steuer der po-
litischen Gemeinden erhoben.) Die Handänderungs -
steuer-Einnahmen der 171 Gemeinden des Kantons be-
trugen 1999 über Fr. 100 Mio. 

Ein von der Regierung ausgearbeitetes Steuerpaket für
natürliche Personen sieht einen Ausgleich der kalten
Progression, eine Erhöhung der persönlichen und der
Kinder-Abzüge sowie die Abschaffung der obersten Pro-
gressionsstufe vor. Mit der dem Kantonsrat unterbreite-
ten Teilrevision des Steuergesetzes sollen die Forderun-
gen verschiedener pendenter Vorstösse ins Gesetz aufge-
nommen werden. Zurzeit befasst sich die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben des Kantonsrates damit. Be-
antragt werden:
– Anhebung der Progressionsstufen im Einkommens-

und Vermögenssteuertarif sowie der Abzüge und
steuerfreien Beträge um 4,5%;

– Erhöhung des persönlichen Abzugs für Allein -
stehende auf Fr. 6200.– (+ Fr. 700.–), für Verheirate-
te auf Fr. 12 400.– (+ Fr. 1400.–);

– Erhöhung des Kinderabzugs auf Fr. 600.– 
(+ Fr. 700.–);

– Streichung der obersten Progressionsstufe von 13%.
Nach Ausgleich der kalten Progression und Er-
höhung der persönlichen Abzüge würde die höchste
Stufe von 12% bei Einkommen ab Fr. 173 000.– (Al-
leinstehende) bzw. ab Fr. 262 500.– (Verheiratete)
einsetzen.

Am 6. Februar 2002 verabschiedete der Regierungsrat ei-
ne Teilrevision des Steuergesetzes betreffend die juris -
tischen Personen. Die Kapitalgesellschaften und die Ge-
nossenschaften sollen statt wie bisher gemäss einem ren-
diteabhängigen Dreistufentarif neu proportional besteu-
ert werden. Für sie soll neu eine Gewinnsteuer von 8% des
steuerbaren Reingewinns gelten (einfache Staatssteuer).
Damit sollen Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten ab einer Rendite von 10% entlastet werden. Die resul-
tierende Mehrbelastung der Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften mit tieferen Renditen will die Regie-
rung durch eine Reduktion der Kapitalsteuer von 1,5‰
auf 0,75‰ auffangen (einfache Staatssteuer). 

Im Weiteren wurden in der Zwischenzeit zwei Postulate
eingereicht: Zum einen wird einmal mehr der Regie-
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rungsrat eingeladen, «umgehend Massnahmen zu einer
substanziellen Milderung der wirtschaftlichen Doppel-
belastung auf Ebene der Kapitalgesellschaften oder auf
Ebene der Anteilsinhaber vorzusehen»; zum anderen
wird der Regierungsrat «gebeten, zur besseren steuerli-
chen Beurteilung des gewerbsmässigen Wertschriften-
handels ähnliche Kriterien wie der Kanton Bern festzu-
legen, die zum Verzicht auf die Besteuerung von Ein-
kommen aus selbständiger Tätigkeit führen und somit
dann auch nicht weiter geprüft werden müssen (Negativ-
katalog)». Zu beiden Vorstössen steht die Stellungnahme
des Regierungsrates noch aus.

3 Doppelbesteuerungsabkommen

3.1 Stand per 1. Januar 2002

Am 1. Januar 2002 verfügte die Schweiz über ein Netz
von insgesamt 58 in Kraft stehenden umfassenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen bzw. der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen, und zwar mit folgenden Staaten:

Ägypten, Albanien, Australien, Belarus, Belgien, Bulga-
rien, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, der
 Elfenbeinküste, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Gross britannien, Indien, Indonesien, Irland, Island, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Kanada, Kasachstan, Korea (Süd),
Kroatien, Kuwait, Luxemburg, Malaysia, Marokko, Ma-
zedonien, Mexiko, Moldova, Neuseeland, den Nieder-
landen, Norwegen, Österreich, Pakistan, den Philippi-
nen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden,
Singapur, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
Südafrika, Thailand, Trinidad und Tobago, der Tschechi-
schen Republik, Tunesien, Ungarn, den USA, Venezuela
sowie Vietnam.

Hinzu kommen noch die beiden Abkommen mit Liech-
tenstein und mit der ehemaligen Sowjetunion, welche le-
diglich einen beschränkten sachlichen Anwendungsbe-
reich aufweisen. Letzteres ist zur Zeit nur noch im Ver-
hältnis zur Ukraine anwendbar. Da mit der Ukraine in-
zwischen ebenfalls ein umfassendes bilaterales Einkom-
mens- und Vermögenssteuerabkommen abgeschlossen
werden konnte, das voraussichtlich demnächst in Kraft
treten und ab Beginn des nächsten Jahres Anwendung
finden wird, wird dieses Abkommen vom 5. September
1986 mit der damaligen Sowjetunion gegenstandslos
werden.

Unterzeichnet, aber noch nicht in Kraft getreten waren
im Weiteren das Abkommen vom 23. April 1997 mit Ar-
gentinien und ein Zusatzprotokoll vom 23. November
2000 zu diesem Abkommen sowie die Abkommen vom
20. September 1999 mit der Mongolei, vom 30. Oktober

2000 mit der Ukraine und vom 26. Januar 2001 mit Kir -
gisistan. Diese Abkommen (nicht aber das Protokoll vom
23. November 2000 mit Argentinien) sind von den eid-
genössischen Räten genehmigt worden. Das Abkommen
und das Protokoll mit Argentinien finden bereits seit dem
1. Januar 2001 provisorisch Anwendung.

Mit Armenien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Pa-
kistan (Revision des bestehenden Abkommens von
1959/1962), Usbekistan und Zimbabwe lagen paraphier-
te Abkommensentwürfe und mit Deutschland, Indone -
sien und Norwegen paraphierte Protokolle über eine
Teilrevision der bestehenden Abkommen mit diesen
Staaten vor.

Im Gang waren Verhandlungen über den Abschluss
 neuer Doppelbesteuerungsabkommen mit Brasilien,
Chile, Iran, Israel, Jugoslawien, der Türkei sowie Turk-
menistan. 

3.2 Entwicklungen Januar – März 2002

Am 22. Januar 2002 konnten die Verhandlungen mit Is-
rael mit der Paraphierung eines Entwurfs für ein Ein-
kommens- und Vermögenssteuerabkommen abgeschlos-
sen werden. 

Das im März 2001 paraphierte Einkommens- und Ver-
mögenssteuerabkommen mit Lettland wurde am 31. Ja-
nuar 2002 unterzeichnet. Es beruht – gleich wie die bei-
den Abkommen mit Estland und Litauen, die ebenfalls in
nächster Zeit unterzeichnet werden sollen – auf der
Grundlage des Musterabkommens der OECD.

Das Besteuerungsrecht des Quellenstaates für Dividen-
den aus Beteiligungen von mindestens 20% wird auf 5%
und für andere Dividenden auf 15% begrenzt. Auf Zin-
sen beträgt der Quellensteuersatz 10%; ausgenommen
sind jedoch Zinsen auf öffentlichen Anleihen, Zinszah-
lungen an staatliche Institutionen, Zinsen auf staatlich
garantierten Darlehen sowie Zinsen im Zusammenhang
mit Kreditverkäufen unter nicht verbundenen Unterneh-
men. Lizenzgebühren können im Quellenstaat ebenfalls
mit 10% besteuert werden. Leasingzahlungen gelten als
Lizenzgebühren, unterliegen aber der Quellensteuer zu
einem reduzierten Satz von 5%. Aus schweizerischer
Sicht mögen die Quellensteuersätze für gewisse Zinska-
tegorien und insbesondere für Lizenzgebühren als rela-
tiv hoch erscheinen. Die baltischen Staaten haben dies-
bezüglich aber eine sehr einheitliche Abkommenspoli-
tik, von der sie nicht abzuweichen bereit waren. Immer-
hin konnte durch Meistbegünstigungsklauseln im Proto-
koll sichergestellt werden, dass allfällige günstigere Lö-
sungen in künftigen Abkommen zwischen Lettland und
einem anderen Staat, der Mitglied der OECD ist, auto-
matisch auch im Verhältnis zur Schweiz gelten werden.
Im Bereich der Zinsen gilt diese Meistbegünstigung für
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Steuerbefreiungen oder niedrigere Steuersätze für Zins-
zahlungen für von einer Bank gewährte Darlehen sowie
für Zinsen im Zusammenhang mit Kreditverkäufen unter
verbundenen Unternehmen, im Bereich der Lizenzge-
bühren für Steuerbefreiungen oder niedrigere Steuersät-
ze sowie für Einschränkungen des Begriffs der Lizenz-
gebühren.

Besonderheiten betreffen die Definition des Begriffs der
Betriebstätte. Baustellen und Montagen sowie damit zu-
sammenhängende Aufsichtstätigkeiten begründen eine
Betriebstätte, wenn deren Dauer neun Monate über-
steigt. Weil nach lettischem Recht Einkünfte aus Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Bo-
denschätzen auf dem Kontinentalsockel wie Einkünfte
aus Betriebstätten besteuert werden, wurde ausserdem
zur Vermeidung unerwünschter präjudizieller Wirkun-
gen der territoriale Anwendungsbereich des Abkom-
mens auf das Festland und auf die Territorialgewässer
begrenzt. Diese Lösung entspricht derjenigen in unse-
rem Abkommen mit Norwegen.

Die Behandlung dieses Abkommens in den eidgenössi-
schen Räten soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.
Sofern die gegenseitige Notifikation über den Abschluss
der internrechtlichen Genehmigungsverfahren noch vor
Jahresende erfolgen kann, wird es ab dem 1. Januar 2003
anwendbar werden.

Am 12.März 2002 wurde das im Dezember 2001 para-
phierte Protokoll mit Deutschland unterzeichnet. Es
wird demnächst mit einer bundesrätlichen Botschaft,
welche im Bundesblatt veröffentlicht wird, den eid-
genössischen Räten zur Genehmigung unterbreitet, da-
mit es nach Möglichkeit noch vor Jahresende ratifiziert
werden und in Kraft treten kann. 

Zentraler Punkt ist die Quellensteuerbefreiung für Divi-
denden aus Beteiligungen von mindestens 20%. Damit
wird im bilateralen Verhältnis die gleiche Entlas tung er-
reicht, wie sie die Mutter-Tochter-Richtlinie der EU vor-
sieht. Diese Quellensteuerbefreiung, welche auch dann
gilt, wenn die Beteiligung über eine steuerlich transpa-
rente Personengesellschaft gehalten wird, gilt für ab dem
1. Januar 2002 fällig gewordene Dividenden. Für die
nach dem Inkrafttreten des Protokolls fällig werdenden
Dividenden wird diese Befreiung in beiden Staaten
durch eine Entlastung an der Quelle gewährt werden.

Der bisherige Artikel 23, der die Vorschriften des Bun-
desratsbeschlusses vom 14. Dezember 1962 betreffend
Massnahmen gegen die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen des
Bundes (BRB 62) teilweise in das Abkommen über-
nahm, wird gestrichen und durch eine Bestimmung er-
setzt, welche es jedem Staat erlaubt, seine innerstaatli-
chen Missbrauchsbestimmungen anzuwenden. Damit

wird vermieden, dass das Vorliegen eines Abkommens-
missbrauchs einzig an den bisherigen starren Kriterien
der Mindestausschüttung, der Weiterleitungsbeschrän-
kung und der Finanzierungsvorschriften gemessen wird,
welche bekanntlich im Verhältnis zu anderen Vertrags-
staaten durch das Kreisschreiben vom 17. Dezember
1998 zum BRB 62 flexibilisiert worden sind.

Schliesslich wird die Amtshilfebestimmung auf den
Austausch von Auskünften für die Durchsetzung des in-
ternen Rechts erweitert, sofern dem Begehren ein Ver-
halten zugrunde liegt, das in beiden Staaten als Steuer-
vergehen gilt und mit Freiheitsstrafe bedroht ist. Damit
wird der Grundsatz der beidseitigen Strafbarkeit aus-
drücklich verankert. Vorausgesetzt wird überdies ein di-
rekter Zusammenhang zwischen dem betrügerischen
Verhalten und der verlangten Amtshilfemassnahme.
Dieser erweiterte Informationsaustausch gilt nur für Be-
trugsdelikte, die nach dem Inkrafttreten des Protokolls
begangen worden sind.




